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31.12.2018 
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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 6 

Text 

§ 3. Wird eine Tätigkeit teils nichtselbständig, teils selbständig ausgeübt, und werden bei der 
selbständig ausgeübten Tätigkeit Betriebsausgaben geltend gemacht, können Pauschbeträge im Sinne 
dieser Verordnung nicht in Anspruch genommen werden. 
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